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Die Konjunkturumfrage hat es wieder
einmal deutlich gemacht: Es sprechen zwar
viele vom Aufschwung, dieser ist aber bei
den meisten Handwerksbetrieben der Re-
gion nicht angekommen, da es der überwie-
genden Zahl der Kunden an verfügbarem
Realeinkommen fehlt. Nur ein Beispiel: Die
Befüllung eines 6000 Liter Heizöltanks kos-
tet heute ca. 4620,00 €. 

Kommen wir also zurück auf die steuer-
politischen Programme fast aller politischen
Parteien vor der letzen Bundestagswahl.
Dort war nachzulesen, dass eine grundle-
gende Einkommensteuerreform nach dem
Prinzip „niedrigere Steuertarife bei verbrei-
terter steuerlicher Bemessungsgrundlage“
auf die politische Agenda dieser Legislatur-
periode gehöre. De facto gab es durchaus
eine ganze Menge an steuerrechtlichen Än-
derungen auch im Einkommensteuerbe-
reich. Sie betreffen allerdings allesamt den
zweiten Teil der Übung, d.h. die Verbreite-
rung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage. Angesichts von Mehrwertsteuererhö-
hungen und allein infolge des Inflations-
ausgleichs wäre aber eine grundlegende Ein-
kommensteuerreform mit niedrigeren Tari-
fen noch dringender als zuvor.

Wie aktuell die Forderungen nach nied-
rigeren Einkommensteuertarifen, einem
höheren steuerlichen Grundfreibetrag, einer
Rechtsverschiebung des Steuertarifs und
einem Einstieg in den Abbau des Solidari-
tätszuschlags sind, zeigen die Warnsignale
der Konjunkturumfrage 2008 in unserer

Region. Aber nicht zuletzt mit Blick auf die
angelaufene Tarifrunde 2008 erhält die
Steuerreformdiskussion neue Nahrung.
Denn ein höheres Netto für die Arbeitneh-
mer würde nicht zuletzt auch konfliktdäm-
mend für die Tarifverhandlungen zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften wirken,
da so geringere Bruttolohnsteigerungen
möglich würden.

Neben den positiven Wirkungen einer
entlastenden Einkommensteuerreform ist
aber auch eine grundlegende Vereinfachung
des Einkommensteuerrechts in seiner Wir-
kung nicht zu unterschätzen. Wie die aktu-
elle Diskussion um Steuerflucht und Steuer-
hinterziehung zeigt, befördert nicht zuletzt
das hoch komplizierte deutsche Steuerrecht
immer wieder auch die Flucht in sog.
Steueroasen.

Es ist zwar erfreulich, dass sich CDU und
CSU dafür ausgesprochen haben, noch in
2008/2009 mit den Vorarbeiten für eine

grundlegende Einkommensteuerreform zu
beginnen, ein erneutes Vertagen erster Maß-
nahmen in die nächste Legislaturperiode wür-
de aber zu kurz springen. Deshalb bedarf es
bereits jetzt erster Entlastungsschritte. Mit
einem Einstieg in den Abbau des Solidari-
tätszuschlags sollte jetzt begonnen werden.

Das Aufkommen des Solidaritätszu-
schlags, der mit 5,5 % der individuellen
Einkommensteuerschuld bemessen wird,
erreicht immer neue historische Höchst-
stände. Abgesehen davon, dass das Aufkom-
men des Solidaritätszuschlags nicht zweck-
gebunden ist, sondern dem Bundeshaushalt
genauso wie alle anderen Steuerarten zu-
fließt, ist der Finanzbedarf für den Aufbau
Ost deutlich geringer als das aktuelle Auf-
kommen des Solidaritätszuschlags. Er be-
läuft sich auf rund 2/3 des Aufkommens
des Solidaritätszuschlags, der derzeit bei
rund 12 Md. Euro liegt. Berücksichtigt man
gleichzeitig, dass der dritte Mehrwertsteuer-
punkt aus der Erhöhung des Mehrwert-
steuersatzes zum 1.1.2007 von 16 auf 19
Punkte ganz offensichtlich nicht im vollen
Umfang zur Senkung des Arbeitslosenver-
sicherungsbeitrags benötigt wurde – es geht
hier um einen Betrag von 5 Md. Euro – lie-
ße sich der Solidaritätszuschlag von 5,5 auf
rund 3 % nahezu halbieren. 

Seine Beseitigung wäre ohnehin im Vor-
feld einer grundlegenden Einkommen-
steuerreform sinnvoll. Die Einkommen-
steuerreform muss jetzt dringend angegan-
gen werden.
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Kreishandwerksmeister

Eine grundlegende Einkommen-
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Auch im Jahre 2008 führte die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land bei ihren
Mitgliedsbetrieben eine Konjunkturum-
frage durch. Bis Mitte März haben an der
Umfrage 554 Handwerksbetriebe teilge-
nommen, womit die Rücklaufquote 24 %
beträgt. Für jede Innung hat die Kreishand-
werkerschaft eine Einzelanalyse der Um-
frage im Mitgliedsbereich unter www.hand
werk-direkt.de hinterlegt.

Rückblick 2007
Das Jahr 2007 war für die Metaller, die
Maler und Lackierer im Oberbergischen
Kreis, die Tischler des Oberbergischen
Kreises (GM), die Elektrobetriebe  und die
Dachdecker ein erfolgreiches Jahr. Im Bau-

hauptgewerbe, bei den
Bäckern, Flei-
schern und Fri-

seuren des Rheinisch-Bergischen
Kreises (GL) und Leverkusen (LEV)

und den dortigen Tischler-
betrieben war ausgeprägte

Stagnation zu erkennen. Bei den KFZ Be-
trieben wird ein Rückgang beim Umsatz
deutlich. Spitzenreiter des Umsatzrückgan-

ges waren, entgegen aller Erwartungen,
die Sanitärbetriebe, die im OBK bei

64 % der Betriebe einen Umsatzrückgang
zu verzeichnen hatten. Im letzten Jahr ver-
meldeten hier 55 % der Betriebe ein Um-
satzplus.

Mit 36 % der Betriebe verzeichnen mehr
Betriebe einen Umsatzrückgang als dieje-
nigen Betriebe, die ein Umsatzplus verzeich-
nen. Das Jahr 2007 war also für das regiona-
le Handwerk ein eher durchwachsenes Jahr.
Im Jahr 2006 hatten lediglich 21 % mit ei-
nem Umsatzrückgang zu kämpfen. Dabei
ist der Umsatzrückgang in wesentlichen Be-
reichen auf die erhöhte Mehrwertsteuer und
die steigenden Beschaffungskosten für Ma-
terialien zurückzuführen, da die Erhöhun-
gen nicht 1:1 an die Kunden weitergege-

ben werden konnten. Trauriger Spit-
zenreiter beim Umsatzrückgang sind

die Raumausstatter/Bekleidungshandwer-
ke des OBK mit 100 %. Positiv ist, dass in
weiten Teilen der Personalabbau gestoppt
ist. Gesunken ist der Personalbestand jedoch
bei den Baubetrieben (GM), Dachdeckern
(GL/LEV), den Fleischern, den Malern und
Lackierern und den Raumausstattern. Ins-
gesamt wurden aber mehr Arbeitnehmer
eingestellt als entlassen.

Am auffälligsten war die positive Um-
satzentwicklung bei den Betrieben des Me-
tallhandwerks des Oberbergischen Kreises,
die keinen Umsatzrückgang zu verzeichnen
hatten, und 60 % der Betriebe ein Umsatz-
plus vermeldeten. Dies hängt mit der Struk-
tur der Betriebe des Oberbergischen Kreises
zusammen, die teilweise sehr von der star-
ken Exportwirtschaft profitieren konnten.

Entsprechend positiv ist die Beschäfti-
gungsentwicklung lediglich bei den Metall-
betrieben des OBK. Hier haben 50 % der
Betriebe neue Mitarbeiter eingestellt. Im
Tischler-Handwerk des OBK haben die Be-
triebe angegeben, dass bei 31 % der Betriebe
die Anzahl der Beschäftigten gestiegen und
lediglich bei 6 % der Betriebe gesunken sei.
Im Bauhauptgewerbe (GL/ LEV) haben
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24 % der Betriebe Personal eingestellt und
21 % Personal abgebaut. Im OBK haben
dagegen 29 % der Baubetriebe Personal
abgebaut und lediglich 19 % Personal ein-
gestellt. Sehr unterschiedlich sind auch die
Zahlen bei den Dachdeckern, den Flei-
schern und den SHK-Betrieben  im direk-
ten Vergleich GL/LEV und OBK.

Die Kfz-Branche zeichnete 2007 deut-
lich schlechtere Werte als 2006. 29 % (in
2006 43 %) der Betriebe vermeldeten ge-
stiegene, 33 % (in 2006 13 %) gesunkene
Umsätze. Hier wurden eindeutig die vorweg-
genommenen Effekte der erhöhten Mehr-
wertsteuer sowie ein stärker werdender
Druck im Kfz-Markt deutlich sichtbar.

Insgesamt suchen z.Z. 10 % (GL/LEV
8 %; GM 14 %) der Betriebe neue Mitar-
beiter, was im vergangenen Jahr ebenfalls
für 10 % der Betriebe galt. Bei 41 % der Be-
triebe werden derzeit Überstunden gemacht,
im letzten Jahr waren dies ebenfalls 41 %.

Derzeitige Lage
Mehr als 1/4 (letztes Jahr 1/5) der Betriebe
melden z.Z. eine nur ausreichende bzw.
schlechte wirtschaftliche Lage (28 %). 50 %
(letztes Jahr 49 %) bezeichnen ihre Lage als
befriedigend, wobei 22 % (letztes Jahr
18 %) der Betriebe ihre wirtschaftliche Lage
2007 als gut bis sehr gut bezeichnet haben.
Was die Geschäftserwartung angeht, so
gehen 25 % der Betriebe davon aus, dass
sich diese verschlechtern wird, lediglich
14 % gehen von einer besseren Geschäfts-
erwartung aus.

Besonders negativ fällt hier der Bereich
der Bäcker auf, wo lediglich 50 % der Be-
triebe eine nur ausreichende bzw. schlechte
wirtschaftliche Lage genannt haben, gefolgt
von den Friseuren (GL/LEV) mit 43 %. 36%
der Tischlerbetriebe (GL/LEV) bezeichnen
ihre Geschäftslage derzeit als gut bis sehr
gut. Relativ solide sieht es z.Z. auch bei den
Malern und Lackierern aus. Alle anderen
Gewerke sind doch als sehr durchwachsen
zu bezeichnen.

Auftragslage
Die Auftragslage stagniert bei der überwie-
genden Zahl der Betriebe. Bei 63 % der Be-
triebe reicht der Auftragsbestand nur für die
nächsten 4 Wochen. Der Rest verfügt über
längerfristige Aufträge und nur 7 % der Be-
triebe verfügen über Aufträge, die eine Be-
schäftigung über 12 Wochen absichern.

Editorial
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Diagramm 3: Abbau/Einstellung von Mitarbeitern

Tabelle 1: Beurteilung der derzeitigen
Geschäftslage nach Gewerken in Prozent

Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Ausreichend Ausreichend Schlecht Schlecht
GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM

Bäcker 0 0 17 17 33 33 33 33 17 17
Bau 3 0 20 5 48 76 18 19 11 0
Dachdecker 2 0 12 14 53 50 30 33 4 3
Elektro 4 4 21 30 50 48 19 13 6 4
Fleischer 9 0 27 20 36 60 28 0 6 20
Friseur 6 0 13 25 38 50 38 17 5 8
Informationst. * 0 0 78 22 0
Kraftfahrzeug * 1 16 47 26 9
Maler & Lackierer 3 9 27 9 45 57 21 25 3 0
Metalltechnik 0 0 45 40 36 60 9 0 9 0
Bekl./Raumaus. 0 0 17 0 50 50 17 0 16 50
SHK 0 0 19 20 54 60 21 16 6 4
Tischler 3 0 33 40 45 27 12 20 6 13
KH gesamt 2 3 20 19 48 54 22 18 7 6



Hinzu kommt eine weiterhin sich verfesti-
gende schlechte Zahlungsmoral der Kun-
den. 22 % der Betriebe klagen über offene
Kundenrechnungen, die älter als 3 Monate
sind. Die Quote hat sich mit 22 % auf dem
Niveau des Vorjahres eingependelt. Das ei-

gene Inkassobüro im Hause
der Kreishandwerkerschaft
hatte in diesem Zusammen-
hang im letzten Jahr wieder
viel zu tun, da viele Betriebe
anscheinend den Rat ange-
nommen haben, schneller und

zügiger die Forderungen
eintreiben zu lassen.

Die Erwartungen
für das Jahr 2008

Trotz der doch teilweise posi-
tiven Entwicklung in einigen

Gewerken haben sich die Erwartungen der
Unternehmen an die kommenden Monate
verschlechtert. Die Unternehmer sind sich
zunehmend unsicher hinsichtlich ihrer kon-
junkturellen Perspektiven. So erwarten nur
14 % der Betriebe (18 % 2007) eine bes-
sere Geschäftsentwicklung. 25 % (15 %
2007) dagegen eine Verschlechterung. Dass
die Anzahl der Beschäftigten steigen wird,
erwarten lediglich 8 %. Den Abbau der Be-
schäftigung erwarten 14 %. Ebenfalls ist
die Investitionsbereitschaft für das Jahr
2008 nicht sehr stark ausgeprägt. Lediglich

13 % (16 % 2007) der Betriebe erwarten
einen Anstieg ihrer Investitionen. 24 %
(20 % in 2007) gehen jedoch davon aus,
dass die Investitionen sinken werden. Spit-
zenreiter bei der Verbesserung der Ge-
schäftserwartung für 2008 sind die Metaller
(GL/LEV) mit 25 %, gefolgt von den Tisch-
lern mit 23 %. Spitzenreiter bei der Ver-
schlechterung der Geschäftserwartungen
sind mit 50 % die Friseure (GL/LEV), ge-
folgt von den Dachdeckern (GM) mit 43 %.
Spitzenreiter bei der Beschäftigungsent-
wicklungserwartung für 2008 sind mit
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Diagramm 5: Die Umsätze sind...
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24 % die Elektrobetriebe (GM), gefolgt von
den Metallbetrieben (GM) mit 20 %. Die
negativste Beschäftigungsentwicklung er-
warten mit 43 % die Fleischer und Bäcker
und mit 50 % die Bekleidungshandwerke.
Im Bauhauptgewerbe ist die Beschäfti-
gungsentwicklung mit 12 % steigend und
13 % sinkend nahezu ausgeglichen. Einen
hohen Beschäftigungsabbau erwarten auch
die Dachdecker (GL/LEV) mit 32 %. Bei
der Investitionsentwicklung gehen als
Spitzenreiter 60 % der Metallbetriebe (GM)
von einer Steigerung ihrer Investitionen aus,
gefolgt von 33 % bei Elektro (GM). Im
Kfz-Gewerbe gehen 24 % von einem Sinken
und lediglich 14 % von einer Steigerung
der Investitionen in 2008 aus.

Fazit:
So erfreulich es ist, dass bei einigen Betrie-
ben in 2007 durchaus positive Zeichen zu
erkennen waren, die Masse der Handwerks-
betriebe bleibt bei Einschätzung der künf-
tigen Auftragslage zurückhaltend bis skep-
tisch. Es herrscht eine deutlich wahrnehm-
bare Unsicherheit unter den Unterneh-
mern. Zwar wuchs nach statistischen Zah-
len die Wirtschaft in Deutschland in 2007
um gute 2,4 %, im Land Nordrhein-West-

falen sogar um 2,6 %. Dieses
Wachstum ist jedoch bei der über-
wiegenden Mehrzahl der Betriebe
im Jahre 2007 nicht angekommen.
Zwar wurde der Beschäftigungsabbau
überwiegend gestoppt, was aber auch
seine Ursache darin hat, dass die Betriebe
in den schlechten Zeiten ihr Personal bis
auf ein Minimum heruntergefahren hatten.
Es hat sich gezeigt, dass diejenigen Betriebe,
welche im Jahre 2007 überwiegend positi-
ve Ergebnisse hatten, in irgendeiner Art und
Weise Kontakt mit der boomenden Export-
wirtschaft hatten, sei es nun als Zulieferer,
sei es nun als Ausrüster oder sei es als klassi-
scher Instandhalter bzw. Neubauer. Nicht
erfüllt wurden jedoch die Erwartungen des
privaten Konsums. Schon zu Beginn des
vergangenen Jahres lagen die größten
Wachstumshoffnungen auf dem Konsum
der privaten Haushalte. Dies war insbeson-
dere im Sanitär-Handwerk sehr ausgeprägt.
Angetrieben von den in der Presse kursie-
renden Wachstumszahlen waren entspre-
chend hoch auch die Erwartungen, dass mit
dem Umschwung auf dem Arbeitsmarkt im
Laufe des vergangenen Jahres auch die
Nachfrage der privaten Haushalte anstei-
gen würde. Bislang ist dieser Impuls jedoch

ausgeblieben.
Stattdessen schrumpfte der private Konsum
2007 erneut real um 0,3 %. 

Auch aufgrund von vorgezogenen An-
schaffungen im Vorfeld der Mehrwert-
steuererhöhung Ende 2006 sind die priva-
ten Konsumausgaben im vergangenen Jahr
erneut gesunken. Dies zeigt sich insbeson-
dere bei den Kraftfahrzeugbetrieben. Ver-
stärkt wird die Kaufzurückhaltung durch
die gestiegenen Kosten für die Lebenshal-
tung. Hier sind die stark gestiegenen Ein-
kaufspreise in den Nahrungsmittelbranchen
ein Beispiel dafür, warum Bäcker und Flei-
scher auch ihre Zukunftsaussichten nicht
allzu rosig sehen. Immer mehr Verbraucher
greifen zu billigen Waren aus den Super-
marktketten. In der politischen Diskussion,
d.h. der Erkenntnis des Abrückens von den
zumindest in die richtige Richtung weisen-
den Agenda 2010-Beschlüssen, sehen die
Unternehmer ein sehr großes Problem.
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Denn statt die Kaufkraft zu stärken, belas-
tet die Politik die Verbraucher durch Steuer-
erhöhungen und unterlassene oder unver-
ständliche Reformen. Im Gegenzug fordert
sie von den Unternehmen, die gesunkene
Kaufkraft durch höhere Löhne auszuglei-
chen. So setzt die Politik die Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Arbeitsplätze aufs Spiel.
Dabei kann die erneute Senkung der Bei-
träge zur Arbeitslosenversicherung die an-
stehenden Belastungen bei weitem nicht
ausgleichen.

Auch die Kommunalpolitik muss hier
Maßnahmen treffen, um die Wettbewerbs-
fähigkeit des Standortes vor Ort zu verbes-
sern. Die Region muss selber aktiv werden.
Der einfachste Weg führt dabei über Inves-
titionen in die Infrastruktur. Hier sind
schnelle Maßnahmen gefordert, die mit den
vor Ort vorhandenen Betrieben umgesetzt
werden sollten.

Übrigens: Lediglich 12 % der Betriebe
finden die Unternehmenssteuerreform gut,
43 % der Betriebe finden sie schlecht und
45 % der Betriebe fragen „Welche Reform?“

Die Bestimmungen des Fahrpersonal-
rechts zur Festlegung und Kontrolle von
Lenk- und Ruhezeiten für Kraftfahrer füh-
ren immer wieder zu Irritationen bei Hand-
werksbetrieben.

Da aufgrund neuer europäischer Bestim-
mungen seit dem 1. Mai 2006 die Pflicht
zum Einbau eines digitalen Tachographen
für erstmalig zugelassene Fahrzeuge mit
mehr als 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmas-
se besteht, im April 2007 neue europäische
Vorschriften über maximale Lenkzeiten in
Kraft getreten sind und im Januar 2008 eine
neue Fahrpersonalverordnung veröffent-
licht wurde, kommt es aktuell zu deutlich
vermehrten Kontrollen von Nutzfahrzeugen. 

Bei Kontrollen stellt sich regelmäßig
heraus, dass Handwerksbetriebe sowohl mit

Fahrzeugen über 3,5 Tonnen als auch mit
Fahrzeugen zwischen 2,8 bis 3,5 Tonnen
unwissentlich die strengen Regelungen über
die Nachweise der Lenk- und Ruhezeiten
überschreiten. Die Kontrollregelungen sind
zwar vorrangig zur Sicherung des Fernver-
kehrs gedacht. Aufgrund der eng ausgeleg-
ten Ausnahmebestimmungen sind vielfach
jedoch auch Handwerker von Nachweis-
pflichten betroffen.

Die Einhaltung der konkreten Lenk-
und Ruhezeiten ist im Handwerk in aller
Regel kein Problem, da Fahrten z.B. zur
Baustelle oder zum Kunden nur einen rela-
tiv kleinen Teil der Arbeitszeit aus-
machen.
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Dennoch sind zahlreiche Handwerker
dazu gezwungen, Aufzeichnungen über die
Dauer der Fahrten und Ruhephasen vor-
zunehmen, was mit erheblichem Aufwand
bzw. mit Kosten für Aufzeichnungsgeräte
verbunden sein kann. Das Unterlassen sol-
cher Aufzeichnungen kann empfindliche
Bußgelder zur Folge haben. 

Insbesondere zu beachten sind die Neu-
regelungen, die 2007 und Anfang 2008 in
Kraft getreten sind und die insbesondere
die Ausnahmeregelungen für Handwerker
und die Dauer der Mitführungspflichten
für Nachweise betreffen. 

Bei den Ausnahmen haben sich im Ge-
wichtsbereich 2,8 bis 3,5 Tonnen durch die
Streichung der 50 Km-Grenze und die Ein-
beziehung von Auslieferungsfahrten des
Handwerks deutliche Verbesserungen ge-
genüber der bisherigen Rechtslage ergeben. 

Das Wichtigste in Kürze:
Wer muss Lenk- und Ruhezeiten
wie nachweisen? 
Nachweispflichtig sind nur Fahrer von Fahr-
zeugen mit mehr als 2,8 Tonnen, soweit die
Fahrzeuge zur gewerblichen Güterbeför-
derung auf öffentlichen Straßen oder zum
Transport von mehr als neun Personen vor-
gesehen sind.

Der Begriff Güterbeförderung wird weit
ausgelegt, so dass die meisten Fahrzeuge des
Handwerks potenziell betroffen sind. Es
kommt nicht darauf an, ob sich das Fahrzeug
in leerem oder beladenem Zustand befindet.

Für Fahrzeuge über 2,8 bis 3,5 Tonnen
besteht – soweit sie nicht unter die Ausnah-

men fallen – die Pflicht zur Aufzeichnung
der Lenk-/Ruhezeiten auf Tageskontroll-
blättern. 

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen ihre
Lenk- und Ruhezeiten durch Fahrtenschrei-
ber aufzeichnen lassen. Für Fahrzeuge, die
ab Mai 2006 erstmals zugelassen wurden,
ist ein digitaler Tachograph als Aufzeich-
nungsgerät vorgeschrieben. 

Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf
die zulässige Gesamtmasse (ehem. Gesamt-
gewicht) des Gesamtgespanns. Die zulässi-
ge Gesamtmasse eines mitgeführten Anhän-
gers oder Sattelanhängers ist dabei einzu-
beziehen. 

Zu Beachten! Wird ein Anhänger genutzt,
kann ggf. bei Überschreiten der Gewichts-
grenzen schon für eine einmalige Nutzung
die Pflicht zum Einbau eines Tachographens
entstehen! Dies gilt aber nur, wenn der
Anhänger auch tatsächlich mitgeführt wird!
Das bloße Vorhandensein einer Anhänger-
kupplung und entsprechende Eintragungen
in den Fahrzeugpapieren begründen noch
keine Einbaupflicht. 

Die für Handwerker wichtigsten
Ausnahmen
Die Pflicht zur Einhaltung und zum Nach-
weis der Lenk- und Ruhezeiten entfällt: 
» bei Fahrzeugen über 3,5 bis 7,5 Ton-

nen bei Fahrten im Umkreis von 50 km
um den Standort des Betriebes, wenn
das Lenken des Fahrzeugs nicht die
Haupttätigkeit des Fahrers ausmacht
und wenn nur Material, Ausrüstungen
oder Maschinen transportiert werden,
die der Fahrer in Ausübung seines Be-

rufes benötigt („Handwerkerregelung“
§ 18 Nr.4 b FPersV)
oder wenn es sich um einen entspre-
chend ausgestatteten Verkaufswagen
handelt. 
Die Pflicht zur Aufzeichnung der Lenk-
und Ruhezeiten besteht für Fahrzeuge
über 3,5 Tonnen außerhalb des 50-km
Radius in jedem Fall, auch bei einmali-
gen Fahrten. 

» Bei Fahrzeugen zwischen 2,8 und 3,5
Tonnen gelten diese Ausnahmen ent-
sprechend (§ 1 Abs. 2 FPersV). Mit der
neuen Fahrpersonalverordnung konn-
ten aber folgende handwerksfreundliche
Erweiterungen durchgesetzt werden: 

Die Begrenzung auf einen Radius von
50 km wurde für Fahrzeuge bis 3,5 t auf-
gehoben!

Zusätzlich befreit sind in dieser Ge-
wichtsklasse auch Fahrzeuge, die nur
Güter transportieren, die im Betrieb
handwerklich hergestellt oder repariert
wurden (neue Ausnahme für Auslie-
ferungsfahrten des Handwerks). 

Weitere Ausnahmen bestehen für alle Ge-
wichtsklassen z. B. für landwirtschaftliche
Transporte, Gartenbauunternehmen und
Pannenfahrzeuge (bis 100 km vom Betriebs-
standort) und selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen (siehe § 1 Abs. 2; § 18 FPersV). 

Ausführliche Informationen finden Sie
im Mitgliederbereich unter www.handwerk-
direkt.de sowie auf der Internetseite des ZDH
unter www.zdh.de/wirtschaft-und-umwelt/
verkehr/lenk-und-ruhezeiten.html.
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Wird ein Bauvertrag vom Auftraggeber
gekündigt, ohne dass ein wichtiger Grund
vorliegt, hat der Auftragnehmer getrennt
nach erbrachten und nicht erbrachten Leis-
tungen abzurechnen. Umsatzsteuer fällt nur
auf die erbrachten Leistungen an.

Kündigt der Auftraggeber einen Werk-
vertrag, ohne wichtigen Grund bzw. erwei-
sen sich die angeführten wichtigen Gründe
als haltlos, hat der Auftragnehmer Anspruch
auf den vollen Werklohn. Er muss sich jedoch
dasjenige anrechnen lassen, was er infolge
der Aufhebung des Vertrags an Aufwendun-
gen erspart oder zu erwerben böswillig
unterlässt (§ 649 Satz 2 BGB, § 8 Nr. 1
Abs. 2 VOB/B).

Dabei kommt es in der Praxis immer
wieder zu Unsicherheiten, wie die Abrech-
nung des Auftragnehmers umsatzsteuer-
rechtlich zu behandeln ist. Nach dem Geset-

zeswortlaut des BGB und der VOB/B käme
man zu einer Abrechnung der Umsatzsteu-
er auch für die nicht erbrachten Leistun-
gen. Denn es heißt im Gesetz, dass der Auf-
tragnehmer die Vergütung erhält. Die
Vergütung nach dem Vertrag wird aber im
Regelfall mit Umsatzsteuer geschuldet. Die
Rechtslage war hier bisher noch nicht end-
gültig geklärt.

Diese Rechtsunsicherheit hat der Bun-
desgerichtshof mit seinem Urteil vom
22.11.2007 – VII ZR 83/05 – beendet.

Umsatzsteuer hat der Auftragnehmer nur
für erbrachte Leistungen zu erheben.

Zwar ist der Anspruch aus § 649 Satz 2
BGB bzw. § 8 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B ein ein-
heitlicher Anspruch. Dies bedeutet aber
nicht, dass der gesamte Anspruch eine um-
satzsteuerpflichtige Gegenleistung für das
bis zur Kündigung erstellte Teilwerk wäre.
Vielmehr hat die Vergütung für die nicht
erbrachten Leistungen Entschädigungs-
charakter, so dass mangels des Leistungs-
austauschs keine Umsatzsteuer anfällt.

Kündigung: Keine Umsatzsteuer
für nicht erbrachte Bauleistungen



Im Rahmen der Neufassung der Lohn-
steuer-Richtlinien 2008 (LStR) hat die Bun-
desregierung u. a. einige Neuregelungen bei
der steuerlichen Behandlung von Reise-
kosten getroffen. Darunter fallen:
1. Auswärtstätigkeiten: Die Finanzver-

waltung unterscheidet bei beruflich ver-
anlassten Auswärtstätigkeiten bisher zwi-
schen Dienstreise, Fahrtätigkeit und Ein-
satzwechseltätigkeit. Ab 2008 vereinheit-
licht die Verwaltung die unterschiedli-
chen Begriffe unter der Bezeichnung be-
ruflich veranlasste Auswärtstätigkeit.
Diese liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
vorübergehend außerhalb seiner Woh-
nung und an keiner seiner regelmäßigen
Arbeitsstätten beruflich tätig wird. Sie
liegt auch dann vor, wenn der Arbeit-
nehmer bei seiner individuellen berufli-
chen Tätigkeit typischerweise nur an
ständig wechselnden Tätigkeitsstätten
oder auf einem Fahrzeug tätig wird.

2. Übernachtungskosten: Nach derzeiti-
ger Regelung können Arbeitgeber für
eine Übernachtung ihrer Mitarbeiter
während einer Dienstreise im Inland die
tatsächlichen Kosten ohne Frühstück
oder pauschal 20 Euro steuerfrei erstat-
ten, wenn sie keinen Einzelnachweis vor-
legen – auch dann, wenn die tatsächli-
chen Kosten niedriger sind. Für Aus-
landsdienstreisen kommen sog. Über-
nachtungspauschalen für die jeweiligen
Länder zum Tragen. Wird durch Zah-
lungsbelege nur ein Gesamtpreis für Un-
terkunft und Frühstück nachgewiesen

und lässt sich der Preis für das Frühstück
nicht feststellen, so ist der Gesamtpreis
zur Ermittlung der Übernachtungskos-
ten bei einer Übernachtung im Inland
um 4,50 Euro zu kürzen. Bei einer Über-
nachtung im Ausland ist der Übernach-
tungspreis um 20 Prozent des für den
Unterkunftsort maßgebenden Pausch-
betrags für Verpflegungsmehraufwen-
dungen zu reduzieren. Diese Regelung
gilt bis 31.12.2007.

Ab 1.1.2008 gilt für Inlandsübernach-
tungen die gleiche Regelung wie für Aus-
landsübernachtungen dann, wenn im Beleg
nur ein Gesamtpreis enthalten ist. Der
Übernachtungspreis muss in diesem Fall
um 20 Prozent des inländischen Pausch-
betrages für Verpflegungsmehraufwen-
dungen gekürzt werden.

» Beispiel Inland: Hotelrechnung inklu-
sive Frühstück 100 Euro. Steuerfrei er-
setzbar sind 100 Euro ./. (24 x 20 Prozent
=) 4,80 Euro = 95,20 Euro.

» Beispiel Monaco: Hotelrechnung inklu-
sive Frühstück 100 Euro. Steuerfrei er-
setzbar sind 100 Euro ./. (41 x 20 Prozent
=) 8,20 Euro = 91,80 Euro.

Ist im Gesamtpreis auch ein Mittag- oder
Abendessen enthalten, so ist der Gesamt-
preis um jeweils 40 Prozent des für den Un-
terkunftsort maßgeblichen Pauschbetrags
für Verpflegungsmehraufwendungen mit
einer Abwesenheitsdauer von 24 Stunden

zu kürzen. Im Inland beträgt die Kürzung
demnach (24 x 40 Prozent =) 9,60 Euro.

Werden die Übernachtungskosten vom
Arbeitgeber nicht steuerfrei erstattet, kön-
nen sie bei den Werbungskosten angesetzt
werden. Ab 1.1.2008 können für Über-
nachtungskosten sowohl im Inland wie
auch im Ausland keine „pauschalen“ Über-
nachtungskosten mehr als Werbungskosten
angesetzt werden.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist in Monaco
für seinen Arbeitgeber tätig und muss dafür
20-mal übernachten. Einen Übernach-
tungsbeleg legt er nicht vor. Der Übernach-
tungspauschbetrag für Monaco beträgt 52
Euro. Der Arbeitgeber kann ihm nach wie
vor den Pauschbetrag für Übernachtung in
Höhe von (52 Euro x 20 Übernachtungen
=) 1.040 Euro steuerfrei erstatten. Erstattet
der Arbeitgeber die Übernachtungskosten
nicht, kann der Arbeitnehmer – weil er kei-
nen Übernachtungsbeleg vorweisen kann
– keine Werbungskosten ansetzen.

Bitte beachten Sie: Es wird also ab
1.1.2008 regelmäßig ein Übernachtungsbe-
leg (Hotelrechnung o. ä.) zur Geltendma-
chung der Übernachtungskosten – als Wer-
bungskosten – erforderlich sein. Nachdem
die Reisekostenregelungen auch für Ge-
winnermittler gelten, können Unternehmer
nur noch die tatsächlichen, über eine Hotel-
rechnung nachgewiesenen Kosten als Be-
triebsausgaben geltend machen.
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Eine Vereinbarung, nach der ein Arbeit-
nehmer auf die Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage verzichtet und die in unmittel-
barem zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang mit dem Ausspruch einer arbeit-
geberseitigen Kündigung getroffen wird, ist
ein Auflösungsvertrag. Er bedarf der Schrift-
form. So entschied das Bundesarbeitsgericht
mit Urteil vom 19.4.2007 – 2 AZR 208/06.

Dem Urteil sind folgende Leitsätze zu
entnehmen:
1. Der Arbeitnehmer kann auf die Er-

hebung der Kündigungsschutzklage ver-
zichten.

2. Die Erklärung des Arbeitnehmers, auf
Kündigungsschutz zu verzichten, kann
je nach Lage des Falles einen Aufhebungs-
vertrag, einen Vergleich, einen vertragli-
chen Klageverzicht oder ein Klagerück-
nahmeversprechen darstellen, soweit die
Kündigungsschutzklage schon erhoben
wurde.

3. Klageverzichtsvereinbarungen, die in
unmittelbarem zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang mit dem Ausspruch
einer arbeitgeberseitigen Kündigung
getroffen werden, sind Auflösungsver-
träge und bedürfen der Schriftform. 

4. Die Schriftform ist nur gewahrt, wenn
die Unterzeichnung der Vertragsparteien
auf derselben Urkunde erfolgt oder – bei
zwei gleich lautenden Urkunden – jede
Partei die für die andere Partei bestimm-
te Urkunde unterzeichnet.

5. Unterschriften müssen den Urkunden-
text räumlich und zeitlich abschließen.

6. Wird unter ein – vom Arbeitgeber unter-
schriebenes – Kündigungsschreiben eine
zusätzliche Klageverzichtserklärung auf-
genommen, die dann nur vom Arbeit-
nehmer unterschrieben wird, genügt die-
ses nicht der Schriftform.

Darüber hinaus hat das Bundesarbeits-
gericht am 6.9.2007 eine weitere wichtige
Entscheidung zu Klageverzichtserklärungen
getroffen (Az. 2 AZR 722/06). 

Darin hat das Bundesarbeitsgericht aus-
gesprochen, dass eine Klageverzichtsverein-
barung unter Umständen gegen das Recht
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
verstoßen kann. Dieses soll regelmäßig dann
anzunehmen sein, wenn der Arbeitnehmer
im unmittelbaren Anschluss an eine Ar-
beitgeberkündigung ohne Gegenleistungen
in einem ihm vom Arbeitgeber vorgelegten
Formular auf die Erhebung einer Kündi-
gungsschutzklage verzichtet.

Nach dem Bundesarbeitsgericht ist die
vorformulierte Verzichtserklärung in die-
sem Falle unwirksam, da sie den Arbeit-
nehmer entgegen den Geboten von Treu
und Glauben unangemessen benachteiligt.
Zwar sei der Verzicht auf die Erhebung einer
Kündigungsschutzklage nach Ausspruch
einer Kündigung grundsätzlich zulässig. Die
unangemessene Benachteiligung des Ar-
beitnehmers, der formularmäßig auf die Er-
hebung einer Kündigungsschutzklage ver-
zichtet, liege allerdings in dem Versuch des
Arbeitgebers, seine Rechtsposition ohne

Vorsicht bei Klageverzichts-
vereinbarungen

Rücksicht auf die Interessen des Arbeit-
nehmers zu verbessern. Sofern dem Arbeit-
nehmer für den Verzicht keine Gegenleistung
versprochen werde, würden seine Belange
nicht hinreichend berücksichtigt, da ihm
einseitig das Recht zur gerichtlichen Über-
prüfung der Kündigung entzogen werde.
Im Gegensatz dazu erhalte der Arbeitgeber
bereits mit Unterzeichnung des Klagever-
zichts Rechtssicherheit im Hinblick auf die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ohne
dass er die 3-Wochen-Frist abwarten müsse. 

In diesem Zusammenhang dürfe nicht
unberücksichtigt bleiben, dass bei einer
arbeitgeberseitig veranlassten Beendigung
des Arbeitsverhältnisses der Grundrechts-
schutz aus Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz nicht
leer laufen dürfe. Der reine Klageverzicht
ohne jede arbeitgeberseitige Kompensation
(etwa in Bezug auf den Beendigungszeit-
punkt, die Beendigungsart, Zahlung einer
Entlassungsentschädigung, Verzicht auf
eigene Ansprüche) sei daher unangemes-
sen.

Diese Urteile haben folgende praktische
Auswirkungen:

Beim Abschluss von Aufhebungs-, Ab-
wicklungs- und Klageverzichtsvereinbarun-
gen muss der Arbeitgeber große Vorsicht
walten lassen. Nach der sehr weiten Ausle-
gung des Bundesarbeitsgerichts können
auch Klageverzichtsvereinbarungen Auflö-
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sungsverträge darstellen. Diese bedürfen
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch der
Schriftform. In der Praxis sollten Klagever-
zichtsvereinbarungen aus Gründen der
Rechtssicherheit in Zukunft stets von Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber unterschrie-
ben werden – gleichgültig zu welchem Zeit-

punkt und in welchem Zusammenhang die
Klageverzichtsvereinbarung abgeschlossen
wird.

Weiterhin sollte bei Abschluss einer
Klageverzichtsvereinbarung kein formular-
mäßiger Vordruck verwendet werden.

Vielmehr sollte zur Sicherheit die Vereinba-
rung individuell ausgehandelt und insbe-
sondere handschriftlich fixiert werden.

Für Rückfragen steht die Rechtsabtei-
lung der Kreishandwerkerschaft zur Ver-
fügung.

Editorial
FORUM 2/2008

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine16

Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer ge-
gen den Arbeitgeber keinen Anspruch da-
rauf, über den bestehenden Rechtsanspruch
auf Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG
informiert zu werden. Demzufolge scheidet
auch eine Haftung des Arbeitgebers bei un-
terlassener Information grundsätzlich aus.

Es gilt statt dessen der von der Recht-
sprechung (vgl. z. B. BAG, Urteil vom
11.12. 2001 – 3 AZR 339/00 –) mehrfach
bestätigte Grundsatz, dass jeder für die
Wahrnehmung seiner Interessen selbst zu
sorgen hat.

Nur ausnahmsweise kann eine Hinweis-
bzw. Aufklärungspflicht vorliegen. Eine sol-
che, auf der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
basierende Fallgestaltung besteht etwa,
wenn beim Arbeitgeber aufgrund einer kol-
lektiven Regelung bereits eine durch Ent-
geltumwandlung finanzierte betriebliche
Altersvorsorge angeboten wird.

In einem solchen Fall wird der Arbeit-
geber einen neu eingestellten Arbeitnehmer
auf die bestehenden Entgeltumwandlungs-
möglichkeiten hinweisen müssen. Besteht
ein betriebliches Versorgungswerk, werden

alle Mitarbeiter über Vor- und Nachteile
aufzuklären sein und dies nicht nur zu Be-
ginn, sondern auch wenn sich die gesetzli-
chen Regelungen ändern, das heißt ggf.
mehrfach im Jahr . 

Anders stellt sich die Situation auch dann
dar, wenn ein Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer aufgefordert oder unaufgefordert eine
Auskunft zur betrieblichen Altersversorgung
erteilt. In diesem Fall muss diese auch rich-
tig sein. Eine falsche Auskunft verpflichtet
den Arbeitgeber nach der ständigen Recht-
sprechung zum Schadensersatz.

Anspruch des Arbeitnehmers
auf Entgeltumwandlung

Neues zur Verlängerung eines sach-
grundlos befristeten Arbeitsvertrages

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist die
höchstens dreimalige Verlängerung eines
sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages bis
zur Gesamtdauer von zwei Jahren zulässig.
Ein auf diese Weise befristeter Arbeitsver-
trag setzt voraus, dass die Vertragsparteien
die Befristung noch während der Laufzeit
des zu verlängernden Vertrages vereinbaren
und dabei grundsätzlich nur die Vertrags-
dauer ändern, nicht aber die übrigen Arbeits-
bedingungen. Anderenfalls handelt es sich
um den Neuabschluss eines befristeten Ar-
beitsvertrages, dessen Befristung wegen des
bereits bisher bestehenden Arbeitsverhält-
nisses nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ohne
Sachgrund nicht zulässig ist. Die Verlänge-
rung eines befristeten Arbeitsvertrages liegt
nicht vor, wenn Arbeitnehmer und Arbeit-
geber in dem Ausgangsvertrag ein Kündi-
gungsrecht nach § 15 Abs. 3 TzBfG verein-
baren, im Folgevertrag jedoch von der Kün-
digungsmöglichkeit absehen. In diesem Fall

würde ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
entstehen, wenn der Arbeitnehmer inner-
halb von drei Wochen nach dem vermeint-
lichen Fristablauf eine so genannte Entfris-
tungsklage erhebt.

BAG Urt. v. 20.2.2008 – 7 AZR 786/06

Angemessenheit einer
Ausbildungsvergütung

Nach § 17 Abs. 1 BBiG haben Auszu-
bildende einen Anspruch auf eine angemes-
sene Vergütung. Eine vereinbarte Ausbil-
dungsvergütung nicht tarifgebundener Par-
teien, die das Tarifniveau um mehr als 20
Prozent unterschreitet, ist nur ausnahmswei-
se angemessen. Eine solche Ausnahme
könnte zum Beispiel dann vorliegen, wenn
das Unternehmen Ausbildungsplätze für Per-
sonengruppen schafft, die sonst nur unter
erheblichen Schwierigkeiten einen Ausbil-
dungsplatz finden würden und die Ausbil-
dung deshalb teilweise oder vollständig
durch öffentliche Gelder finanziert wird.
BAG Urt. v. 19.2.2008 – 9 AZR 1091/06

Auskunftspflicht des Arbeitgebers
über eingestellte Bewerber 

Abgelehnte Bewerber haben grundsätz-
lich keinen Anspruch darauf, vom Arbeit-
geber Auskunft über den eingestellten Be-
werber zu erhalten. Andernfalls müssten
Arbeitgeber klagebereiten und abgelehnten
Bewerbern – auch ohne bereits bestehende
Anhaltspunkte für eine Benachteiligung –
die erforderlichen Informationen zur Schlüs-
sigkeit einer Klage möglicherweise selbst lie-
fern. Laut BAG ist dies unzumutbar.

Will ein abgelehnter Bewerber einen
Entschädigungsanspruch nach §§ 15 Abs.
2 AGG i.V.m. 7 Abs. 1 i.V.m. 1 AGG gel-
tend machen, muss er die Indizien, die eine
unzulässige Benachteiligung vermuten las-
sen, schlüssig vortragen und unter Beweis
stellen. Gemäß § 22 AGG liegt die Beweis-
last beim Kläger. Diese Regelung darf nicht
ausgehebelt werden.

LAG Hamburg Urt. v. 9.11.2007
– H 3 Sa 102/07

Aktuelle Entscheidungen
im Arbeitsrecht
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Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat
ihre Verwaltungspraxis zur Sperrzeit (§ 144
SGB III) geändert.

Nach der aktuellen Durchführungsan-
weisung tritt bei Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages anstelle einer beabsichtig-
ten betriebsbedingten Kündigung regelmä-
ßig keine Sperrzeit mehr ein, wenn die Ab-
findung zwischen 0,25 bis 0,5 Monatsver-
diensten pro Beschäftigungsjahr beträgt.
Die BA folgt damit erfreulicherweise weitge-
hend der Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts (BSG, Urteil vom 12. Juli 2006
– B 11a AL 47/05 R).

Ein Sperrzeit ausschließender wichtiger
Grund für den Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages bzw. für eine Arbeitnehmerkündi-
gung liegt nach den Durchführungsanwei-
sungen vor, wenn:
» der Arbeitgeber die Kündigung mit

Bestimmtheit in Aussicht gestellt hat,
» die drohende Arbeitgeberkündigung auf

betriebliche Gründe gestützt würde,
» das Beschäftigungsverhältnis (s. Erläute-

rung unten) nicht früher endet als es bei
fristgerechter Arbeitgeberkündigung
geendet hätte

und
» eine Abfindung zwischen 0,25 bis 0,5

Monatsverdiensten pro Beschäftigungs-
jahr gezahlt wird. Auf die Rechtmäßig-
keit der drohenden Arbeitgeberkündi-
gung kommt es dann nicht mehr an.
oder

» die Abfindung zwar nicht zwischen 0,25
und 0,5 Monatsverdiensten liegt, jedoch
die drohende Arbeitgeberkündigung so-
zial gerechtfertigt gewesen wäre und der
Arbeitnehmer ohne Aufhebungsvertrag
entweder gar keine oder eine um mindes-
tens 10 Prozent niedrigere Abfindung
erhalten hätte.
oder

» der Arbeitslose durch die Vermeidung
der Arbeitgeberkündigung objektive
Nachteile für sein berufliches Fortkom-
men verhindert hat.

Der Wortlaut der Durchführungsanwei-
sungen spricht zu Unrecht von der Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses
(statt Arbeitsverhältnisses) als entschei-
dendem Zeitpunkt, der durch Aufhebungs-
vertrag bzw. Arbeitnehmerkündigung
nicht vorverlegt werden darf. Damit wäre
eine im Aufhebungsvertrag vereinbarte

Freistellung Sperrzeit auslösend, weil mit
Beginn der einvernehmlich unwiderrufli-
chen Freistellung das Beschäftigungsver-
hältnis vor der einzuhaltenden Kündigungs-
frist endet. 

Demgegenüber hat das BSG ausdrück-
lich festgestellt, dass es für die Beurteilung
des wichtigen Grundes nicht darauf ankom-
me, ob der Arbeitnehmer bis zum Ende des
Arbeitsverhältnisses tatsächlich arbeite oder
vereinbarungsgemäß gegen Zahlung von
Arbeitsentgelt von der Arbeit freigestellt
werde.

Die BA hat jedoch zugesagt, dann kei-
ne Sperrzeit festzustellen, wenn bei Frei-
stellung des Arbeitnehmers das Arbeitsent-
gelt bis zum Ende des Arbeitsvertrages tat-
sächlich gezahlt wird. Die Durchführungs-
anweisungen werden entsprechend ergänzt.

Unverändert gilt bei einer Arbeitgeber-
kündigung mit Abfindung in Höhe von 0,5
Monatsverdiensten pro Beschäftigungsjahr
nach § 1a Kündigungsschutzgesetz, dass der
Sachverhalt in der Regel nicht weiter ermit-
telt wird, so dass regelmäßig keine Sperrzeit
eintritt.

Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigungsbeendigung ohne
Sperrzeit erleichtert

Mahnt der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer wegen einer Pflichtverletzung ab, ver-
zichtet er nach ständiger Rechtsprechung
damit zugleich auf das Recht zur Kündi-
gung wegen der abgemahnten Pflichtwi-
drigkeit. Dies gilt nach dem Urteil des BAG
vom 13.12.2007 – VI AZR 145/07 – auch
bei einer Abmahnung, die innerhalb der
Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG von 6 Mo-
naten, in der der Arbeitnehmer keinen Kün-
digungsschutz genießt, erklärt wird. Kün-
digt der Arbeitgeber im unmittelbaren zeit-
lichen Zusammenhang mit der Abmah-
nung, spricht dies dafür, dass die Kündi-

gung wegen der abgemahnten Pflichtverlet-
zung erfolgt ist. Es ist dann Sache des Ar-
beitgebers darzulegen, dass ihn andere
Gründe dazu bewogen haben, den Arbeit-
nehmer zu kündigen.

Im entschiedenen Fall erteilte die Be-
klagte dem Kläger am 14.2. eine schriftli-
che Abmahnung, die ihm am Folgetag
zuging. Mit einem weiteren Schreiben vom
selben Tag, das dem Kläger am 16.2. zuging,
erklärte die Beklagte eine ordentliche Kün-
digung des weniger als 6 Monate bestehen-
den Arbeitsverhältnisses. Abmahnung und

Kündigung waren von derselben Mitarbei-
terin der Beklagten unterschrieben. Das
BAG hat das Verfahren zur neuen Verhand-
lung und Entscheidung an das Landes-
arbeitsgericht Hamburg zurückverwiesen.
Dies wird zu prüfen haben, ob der Arbeit-
geber – wie von ihm behauptet – die Kün-
digung auf einen anderen Grund als den
abgemahnten Vorfall gestützt hat. Dabei ist
unerheblich, ob die vom Arbeitgeber be-
haupteten Gründe die Kündigung sozial
rechtfertigen, weil der Kläger zum Zeit-
punkt der Kündigung noch keinen gesetz-
lichen Kündigungsschutz hatte.

Verzicht auf das Kündigungsrecht
durch Ausspruch einer Abmahnung
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Die Konjunktur befindet sich in einem
deutlichen Aufwärtstrend. Dadurch bedingt
steigt auch der Bedarf an Fachkräften. Nicht
immer bietet der Arbeitsmarkt jedoch direkt
die geeigneten Bewerber und Bewerberin-
nen. Neben qualifizierten Fachkräften be-
schäftigen Arbeitgeber häufig auch bereits
bewährte, aber ungelernte Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter, denen nur eine entspre-
chende Qualifizierung oder ein Berufsab-
schluss fehlt. Diese Problematik wurde
durch das Programm WeGebAU 2007 auf-
gegriffen und die Weiterbildung geringqua-
lifizierter und älterer Arbeitnehmer durch
Zuschüsse zum Lohn/Gehalt und zu den
Weiterbildungskosten unterstützt .Das Pro-
gramm wird in diesem Jahr fortgesetzt und
ab sofort erweitert: Arbeitgeber können jetzt
auch Förderung erhalten, wenn sie arbeits-
lose oder arbeitsuchende Bewerber neu ein-

stellen, die die weiteren Fördervorausset-
zungen des Programms erfüllen. 

Das wesentliche in Kürze:
Wer wird gefördert?
» Beschäftigte und arbeitslose oder arbeit-

suchende Menschen, die in an- oder
ungelernter Tätigkeit beschäftigt sind
bzw. neu eingestellt werden,

» bisher keinen Berufsabschluss erworben
haben,

» im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses
mit der Weiterbildung einen anerkann-
ten Berufsabschluss oder eine – mög-
lichst zertifizierte – Teilqualifikation er-
werben.

Wie wird gefördert?
Arbeitgeber erhalten einen Zuschuss zum
Lohn/Gehalt einschließlich der Sozialversi-
cherungsbeiträge für die Zeit, in der der

Mitarbeiter wegen der Qualifizierung keine
Arbeitsleistung erbringen kann. Erstattet
werden können außerdem die Lehrgangs-
bzw. Qualifizierungskosten. Darüber hinaus
werden im Einzelfall Zuschüsse zu zusätz-
lich anfallenden Fahrkosten bzw. zu den
Kosten einer notwendigen auswärtigen Un-
terbringung gezahlt.

Weiterführende Informationen sind
unter www.arbeitsagentur.de zu finden.
Außerdem stehen Arbeitgebern Weiterbil-
dungsberater, die die grundsätzlichen För-
dervoraussetzungen, Ihre Fördermöglich-
keiten und alle anfallenden Fragen im Zu-
sammenhang mit WeGebAU beantworten,
zur Verfügung. In der Agentur für Arbeit
Bergisch Gladbach sind sie über die Email
BergischGladbach.WEGEBAU@arbeits
agentur.de erreichbar.

WeGebAU 2008 – Programm zur Weiterbildung geringqualifizierter und Älterer

Potenziale erkennen und
Wettbewerbsvorteile sichern

ANZEIGE
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Das Bundeskabinett hat am 30.1.2008
die Modernisierung des Erbrechts beschlos-
sen. Nachfolgend möchten wir Ihnen die
wichtigsten Punkte der Reform erläutern:

» Modernisierung der
Pflichtteilsentziehungsgründe 

Ein wesentliches Anliegen der Reform ist
die Stärkung der Testierfreiheit des Erblas-
sers, also seines Rechts, durch Verfügung
von Todes wegen über seinen Nachlass zu
bestimmen. Dementsprechend werden die
Gründe überarbeitet, die den Erblasser be-
rechtigen, den Pflichtteil zu entziehen: 
» Die Entziehungsgründe sollen verein-

heitlicht werden, indem sie künftig für
Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten
oder Lebenspartner gleichermaßen An-
wendung finden. Bislang gelten insoweit
Unterschiede, für die es keinen sachli-
chen Grund gibt. 

» Darüber hinaus sollen künftig alle Per-
sonen geschützt werden, die dem Erb-
lasser wie einem Ehegatten, Lebenspart-
ner oder Kindern vergleichbar nahe ste-
hen, z. B. Stief- und Pflegekinder. Eine
Pflichtteilsentziehung soll auch dann
möglich sein, wenn der Pflichtteilsbe-
rechtigte diesen Personen nach dem
Leben trachtet oder sie körperlich schwer
misshandelt. Nach derzeitiger Gesetzes-
lage ist dies nur bei entsprechenden Vor-
fällen gegenüber dem Erblasser, seinem
Ehegatten, Lebenspartner oder seinen
Kindern möglich. 
Beispiel: Künftig wird sowohl die Tö-
tung des langjährigen Lebensgefährten
der Erblasserin durch ihren Sohn als auch
die schwere körperliche Misshandlung
der Tochter des Erblassers durch dessen
Sohn eine Entziehung des Pflichtteils
rechtfertigen. 

» Der Entziehungsgrund des „ehrlosen
und unsittlichen Lebenswandels“ soll
entfallen. Er hat sich als zu unbestimmt
erwiesen und rechtfertigt nur die Ent-
ziehung des Pflichtteils der Abkömm-
linge, nicht aber die des Eltern- oder Ehe-
gattenpflichtteils. Stattdessen soll künf-
tig eine rechtskräftige Verurteilung zu
einer Freiheitsstrafe von mindestens ei-

nem Jahr ohne Bewährung zur Entzie-
hung des Pflichtteils berechtigen, wenn
es dem Erblassers unzumutbar ist, dem
Verurteilten seinen Pflichtteil zu belas-
sen. Gleiches soll bei Straftaten gelten,
die im Zustand der Schuldunfähigkeit
begangen wurden.

» Maßvolle Erweiterung
der Stundungsgründe 

Besteht das Vermögen des Erblassers im We-
sentlichen aus einem Eigenheim oder einem
Unternehmen, müssen die Erben diese Ver-
mögenswerte oft nach dem Tod des Erblas-
sers verkaufen, um den Pflichtteil auszah-
len zu können. Lösung bietet hier die bereits
geltende Stundungsregelung, die jedoch der-
zeit sehr eng ausgestaltet und nur dem pflicht-
teilsberechtigten Erben (insbes. Abkömm-
ling, Ehegatte) eröffnet ist. Mit der Reform
soll die Stundung unter erleichterten Voraus-
setzungen und für jeden Erben durchsetz-
bar sein.
Beispiel: In Zukunft kann auch der Neffe,
der ein Haus geerbt hat, eine Stundung ge-
genüber den pflichtteilsberechtigten Kin-
dern geltend machen, sofern die Erfüllung
des Pflichtteils eine „unbillige Härte“ dar-
stellen würde.

» Gleitende Ausschlussfrist für den
Pflichtteilsergänzungsanspruch

Die Ausschlussfrist für Pflichtteilsergän-
zungsansprüche wird flexibler. Ein Pflicht-
teilsergänzungsanspruch kann für den
Pflichtteilsberechtigten nach geltendem
Recht bestehen, wenn der Erblasser Vermö-
genswerte an eine dritte Person verschenkt
und dadurch den Nachlass verringert hat.
Schenkungen werden dabei in voller Höhe
berücksichtigt, wenn sie bis zu zehn Jahre
vor dem Erbfall durchgeführt wurden. Das
bedeutet: Verstirbt der Erblasser auch nur
einen Tag vor Ablauf dieser Frist, wird der
Pflichtteilsberechtigte für die Berechnung
seines Anspruchs so gestellt, als gehöre die
Schenkung noch zum Nachlass.

Die Reform sieht nun vor, dass die
Schenkung für die Pflichtteilsberechnung
graduell immer weniger Berücksichtigung

findet, je länger sie zurück liegt: Eine Schen-
kung im ersten Jahr vor dem Erbfall wird
demnach voll in die Berechnung des Nach-
lasses einbezogen, im zweiten Jahr jedoch
nur noch zu 9/10, im dritten Jahr zu 8/10
usw. berücksichtigt. Damit wird sowohl
dem Erben als auch dem Beschenkten mehr
Planungssicherheit eingeräumt.

» Bessere Honorierung von Pflege-
leistungen beim Erbausgleich 

Auch außerhalb des Pflichtteilsrechts wird
das Erbrecht vereinfacht und modernisiert.
Ein wichtiger Punkt ist die bessere Berück-
sichtigung von Pflegeleistungen bei der Erb-
auseinandersetzung. Zwei Drittel aller Pfle-
gebedürftigen werden zu Hause versorgt,
über die finanzielle Seite wird dabei selten
gesprochen. Trifft der Erblasser auch in sei-
nem Testament keine Ausgleichsregelung,
geht der pflegende Angehörige heute oft-
mals leer aus. Erbrechtliche Ausgleichsan-
sprüche gibt es nur für einen Abkömmling,
der unter Verzicht auf berufliches Einkom-
men den Erblasser über längere Zeit pflegt.
Künftig soll jeder gesetzliche Erbe einen
Ausgleich für Pflegeleistungen erhalten und
zwar unabhängig davon, ob er für die Pflege-
leistungen auf ein eigenes berufliches Ein-
kommen verzichtet hat. Die Bewertung der
Leistungen wird sich an der gesetzlichen
Pflegeversicherung orientieren.
Beispiel: Die verwitwete kinderlose Erb-
lasserin wird von ihrer nicht berufstätigen
Schwester gepflegt. Der Bruder kümmert
sich nicht. Die Erblasserin stirbt, ohne ein
Testament hinterlassen zu haben. Der Nach-
lass beträgt 100.000 Euro. Die Pflegeleis-
tungen sind mit 20.000 Euro zu bewerten.
Derzeit erben die Schwester und der Bruder
je zur Hälfte. Künftig kann die Schwester
einen Ausgleich für ihre Pflegeleistungen
verlangen. Von dem Nachlass wird zuguns-
ten der Schwester der Ausgleichsbetrag ab-
gezogen und der Rest nach der Erbquote
verteilt (100.000  –  20.000 = 80.000). Von
den 80.000 Euro erhalten beide die Hälfte.
Im Ergebnis erhält die Schwester also
60.000 Euro.

(Quelle: Pressemitteilung des BMJ
vom 30.1.2008)
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Bundeskabinett beschließt
Reform des Pflichtteilsrechts
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Seit dem 1.1.2007 sind Auf-
wendungen des Arbeitnehmers
für die Wege zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeits-
stätte keine Werbungskosten
mehr. Der Gesetzgeber geht da-
von aus, dass der Weg von und
zu der Arbeitsstätte in die Privat-
sphäre fällt. Der 6. Senat des
Bundesfinanzhofes (BFH) hält
diese Neuregelung für verfas-
sungswidrig (Beschluss des BFH
vom 10.1.2008, VI R 17/07).
Der BFH hat deshalb zwei Ver-
fahren dem Bundesverfassungs-
gericht zur Prüfung vorgelegt.
Mit einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts ist vo-
raussichtlich im Sommer 2008
zu rechnen. Die Bundesregie-
rung hat angekündigt, erst diese
Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts abzuwarten.

Nach Auffassung des BFH
sind Aufwendungen des Arbeit-
nehmers für die Wege zwischen
Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte Erwerbsaufwendun-
gen. Es handele sich um unver-
meidbare Ausgaben, denen sich
der Arbeitnehmer nicht entzie-
hen könne. Diese Aufwendungen
seien nicht durch den Grundfrei-
betrag abgegolten. Deshalb ver-
stoße das „Werkstorprinzip“ des
Gesetzgebers gegen das Netto-
prinzip, weil hierdurch das ein-
kommenssteuerliche Existenz-
minimum hinter dem sozial-
rechtlichen Mindestbedarf zu-
rückbleibe.

Einstweilen bleibt abzuwar-
ten, ob sich auch das Bundes-
verfassungsgericht dieser Aussa-
ge anschließt.

Da bis zur endgültigen Ent-
scheidung schon viele Steuer-
bescheide für 2007 erlassen sein

werden, haben die obersten Fi-
nanzbehörden von Bund und

Ländern die Verwaltungspraxis
in der Übergangszeit geregelt:

Sämtliche Steuerbescheide
für die Jahre ab 2007 werden in
Bezug auf die Entfernungspau-
schale von Amts wegen als vor-
läufig gemäß § 165 Abgaben-
ordnung eingestuft. Ein indivi-
dueller Einspruch gegen die
Steuerbescheide ist daher nicht
mehr erforderlich. Entscheidet
das Bundesverfassungsgericht
zugunsten der Steuerpflichtigen,
werden alle vorläufigen Steuer-
bescheide automatisch korri-
giert.

Übergangsregelung
zur Pendlerpauschale 
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Elternzeit für
Großeltern

Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend plant die Schaffung eines
Anspruchs auf „Elternzeit für
Großeltern“, ihre minderjährigen
Kinder bei der Erziehung von
deren Kindern zu unterstützen.
Voraussetzung soll sein, dass die
Mutter oder Vater eines Kindes
minderjährig ist oder noch zur
Schule geht und dass die Groß-
eltern in einem Haushalt mit ih-
rem Enkelkind leben. Ein An-
spruch auf staatliche Leistungen
– einschließlich Elterngeld – sol-
len die Großeltern nicht erhalten.

Im Jahr 2006 hatten 0,9 %
aller Neugeborenen eine minder-
jährige Mutter. Dies entspricht
ca. 6.200 Geburten. Es ist daher
davon auszugehen, dass die In-
anspruchnahme von Großeltern
in der Praxis eine untergeordne-
te Rolle spielen wird, vor allem
deshalb, weil während der Groß-
elternzeit kein Elterngeld gezahlt
wird. Auch ein solcher Freistel-
lungsanspruch kann jedoch Aus-
wirkungen auf die Planungssi-
cherheit in Unternehmen haben.

Wir werden über die weitere
Entwicklung des Gesetzge-
bungsvorhabens berichten.

Berufsgenossenschaften im Kosten-
Dilemma: Sie müssen auch dann zahlen,
wenn ein Schwarzarbeiter einen Arbeits-
unfall hat. Das verdeutlicht einmal mehr
ein schwerer Arbeitsunfall in Hessen. 

Was war passiert: Eine Schalungskralle,
die sich von einem Kran auf einer Baustelle
in Heppenheim löst, trifft einen 52-jähri-
gen Kosovaren. Der Mann wird mit einem
„Schädel-Hirn-Trauma sowie umfangrei-
chen weiteren Verletzungen“ in die Unfall-
klinik eingeliefert. Dort stellt sich heraus, dass
ihn sein Arbeitgeber – eine Baufirma – nicht
zur Sozialversicherung angemeldet hat.

Als die Ärzte dringend eine anschließen-
de Neuro-Rehabilitation empfehlen, will
die Berufsgenossenschaft (BG) nicht zah-
len. Begründung: Es sei nicht erwiesen, dass
der Verunglückte als Arbeitnehmer auf der
Baustelle tätig war, sondern ebenso gut
möglich, dass er als Selbständiger gearbei-
tet habe. Dann aber sei er nicht durch die
Unfallversicherung abgesichert. 

Der 3. Senat des hessischen Landessozial-
gerichts ist den BG-Argumenten nicht ge-
folgt. Dass der Bauarbeiter schwarz gearbei-
tet habe, entziehe ihm nicht den Unfallver-
sicherungsschutz.

Von Bedeutung für die Anerkennung
eines Arbeitsunfalls ist nach Ansicht der
Richter „einzig die Arbeitnehmereigen-
schaft des Unfallopfers, die in diesem Fall
wahrscheinlich sei“.

Die Berufsgenossenschaft muss die Kos-
ten der Rehabilitation jetzt zunächst darle-
hensweise übernehmen. Dem Unfallopfer
sei nicht zuzumuten, bis zum Abschluss des
Hauptsacheverfahrens zu warten. Eine
Verzögerung der Behandlung könne zu irre-
versiblen Schäden führen. 

(AZ L 3 U 160/07 ER)

Unfall mit bösen Folgen
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Die Ausbildungsbegleitende
Hilfen (abH) haben das Ziel,
den Ausbildungserfolg zu si-
chern.

Sie können bei Bedarf zu Be-
ginn und jederzeit während der
Ausbildung gewährt werden.

Ein spezieller Unterricht und
gegebenenfalls begleitende sozi-
alpädagogische Betreuung tragen
zum Abbau von Sprach- und
Bildungsdefiziten bei und/oder
fördern das Erlernen fachtheore-
tischer Kenntnisse und fachprak-
tischer Fertigkeiten. Dabei ent-
stehen den Betrieben und Aus-
zubildenden keinerlei Kosten.

Angesichts der Tatsache, dass
in manchen Berufsschulklassen
bis zu 50 % der Auszubildenden
ihren Hauptschulabschluss mit
der Gesellenprüfung erhalten,
sind fehlende schulische Quali-
fikationen zu unterstellen.

Hier den Auszubildenden im
betrieblichen und persönlichen
Interesse eine Hilfestellung über
abH zu gewähren, sollte eine
Selbstverständlichkeit sein.  

Ausbildungsbegleitende Hilfen

Die in einer Studie des
Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) befragten Ausbil-
dungsbetriebe begrüßen mehr-
heitlich das Wiederinkrafttreten
der gesetzlichen Regelung in
Form der Ausbildereignungs-

verordnung. Ausbildungsbe-
triebe sehen darin einen Beitrag
zur Sicherung einer Mindest-
qualifikation des Ausbildungs-
personals und der Qualität der
beruflichen Ausbildung insge-
samt. 

Am 1.8.2008 tritt die
Ausbildereignungsver-

ordnung wieder in Kraft

Mehr als zwei Drittel der
Lehrlinge lernen das Handwerk
bereits in der Ausbildung schät-
zen. Der Westdeutsche Hand-
werkskammertag (WHKT) hat
Ende 2007 mehrere tausend

Lehrlinge befragt, die ihrem Be-
trieb eine Schulnote „gut“ erteil-
ten. 68,3 Prozent der Befragten,
die antworteten, würden die
Ausbildung in diesem Beruf
noch einmal wählen.

Lehrlinge in NRW vertei-
len gute Noten an ihre

Handwerksbetriebe 

Unser Tipp: Rechtzeitig auf
Wissenslücken der Auszubilden-
den achten und diese mit abH

schließen. Weitere Informatio-
nen erteilt die Lehrlingsabteilung
der Kreishandwerkerschaft.



Aktuell bringt sich die Firma Burkhardt-
Kundendienst Sanitär-Heizung in der Ge-
meinschaftshauptschule Odenthal ein.
„Viele Schülerinnen und Schüler wissen zu
wenig vom Handwerk“ betonte Inhaber
Markus Burkhardt. „Bei uns bekommen sie
praxisnahe Einblicke in Zukunftsthemen
wie umweltfreundliches Heizen oder klima-
schonender Umgang mit Energie.“ So un-
terzeichnete Markus Burkhardt am 5. März
2008 den Partnerschaftsvertrag mit drei wei-
teren Unternehmen aus dem Groß- und
Einzelhandel sowie aus dem Pflegebereich
mit der Gemeinschaftshauptschule. 

Den Schülern werden durch die Lern-
partner breite Erfahrungsräume in unter-
schiedlichen Bereichen der Wirtschaft er-
möglicht, bevor sie schließlich die Schule in
Richtung eines Berufes verlassen. Schwer-
punkte der geplanten Projekte sind neben
Betriebserkundungen, Vorstellungen von
Berufsbildern und Schülerpraktika vor al-
lem branchenspezifische Themen wie Un-
ternehmensprozesse im Einzelhandel, die
Technik von Holz-Heizungen oder Freizeit-
aktivitäten mit Senioren. Überhaupt hat
das Handwerk an dieser Stelle besonders
viel zu bieten. „Attraktive Arbeitsfelder, eine
solide Ausbildung in der Region und gute

Zukunftsaussichten am Arbeitsmarkt“
bezeugt Handwerksmeister Markus Burk-
hardt den handwerklichen Auszubildenden.
Er wird dabei durch eine aktuelle Studie
des Westdeutschen Handwerkskammer-
tages (WHKT) bestätigt, in der anstehen-
de Prüflinge im Handwerk außerordentlich
gute Noten für die Ausbildungsbetriebe ver-
teilen.       

Die Lernpartnerschaften, die am 5. März
2008 feierlich unterzeichnet wurden, sind
Teil des Projekts „Kooperation Unter-
nehmen der Region und Schule“ (KURS),
einer Gemeinschaftsinitiative der Bezirks-
regierung Köln, der Industrie- und Han-
delskammern zu Köln, Aachen, Bonn/
Rhein-Sieg sowie der Handwerkskammer
zu Köln.
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Vorstellung: Die Initiative
KURS im Regierungsbezirk
Köln
Entwicklung der Initiative
KURS ist eine Gemeinschafts-
initiative der Bezirksregierung
Köln und der Industrie- und Han-
delskammern zu Aachen, Bonn/
Rhein-Sieg und Köln sowie der
Handwerkskammer zu Köln. 

KURS – Kooperationsnetz
Unternehmen der Region und
Schulen – wurde 1999 zunächst
von den o. g. Industrie- und
Handelskammern als Modell-
projekt gestartet. Seit Frühjahr
2003 ist es offizielles Programm
der Bezirksregierung Köln mit
den Kammern als Partner. Mit
der Unterschrift unter einen
Vertrag zwischen Bezirksregie-

Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen im Regierungsbezirk Köln (KURS)

Handwerksbetriebe mit im „Boot“

Markus Burkhardt beim unterzeichnen des KURS-Partnerschaftsvertrags am 5. März 2008



rung und den IHKs wurde das
Startsignal zu einer flächende-
ckenden Institutionalisierung
und zum Aufbau regionaler
Kooperationsnetze im Regie-
rungsbezirk Köln gegeben. Seit
August 2005 ist die Handwerks-
kammer zu Köln weiterer
KURS-Partner.

In KURS begegnen sich
Schulen und Unternehmen als
Partner. Von diesen Lernpart-
nerschaften profitieren beide
Seiten. Schulischer Unterricht
richtet sich näher an der Praxis
aus, ökonomische Bildung be-
kommt praxisnahe Inhalte und
Schülerinnen und Schüler wer-
den für Ausbildung und Studi-
um fit gemacht. Unternehmen
präsentieren sich als interessan-
te Arbeitgeber mit Perspektiven
für die Zukunft und ebenso
auch als gute Nachbarn. 

Lebendiger Austausch zwi-
schen Schulen und Unternehmen.
Jugend trifft Wirtschaft – Schü-
lerinnen und Schüler erkunden
Nachbarbetriebe, lernen Zu-
kunftsberufe und Zukunftstech-
nik kennen, diskutieren mit Be-
schäftigten, gestalten Projekte
mit Azubis. Grenzen überwinden,
modernen Unterricht realisie-
ren, Talente entdecken – das ist
KURS. 

Die Lernpartnerschaften:
Das Konzept/Die Ziele/
Die Zielgruppen
Lernpartnerschaften zwischen
Unternehmen und Schulen sind
ein wesentlicher Baustein der
Öffnung von Schulen für die
Wirtschaft und der Wirtschaft

für die Schulen. Als Beitrag zur
systematischen Vernetzung von
Schule und Wirtschaft leisten sie
Pionierarbeit bei der Entwick-
lung zeitgerechter Formen von
praxisnahem Unterricht.

Lernpartnerschaften eröffnen
für die Schülerinnen und Schü-
ler die Möglichkeit Wissen und
Erfahrungen in einem erlebba-
ren Umfeld zu sammeln. Wirt-
schaftsthemen am Modell des
Partnerunternehmens greifbar
zu machen, die Schüler frühzei-
tig mit Wirtschaft und Arbeits-
welt in Kontakt zu bringen und
besser auf ihre künftigen Auf-
gaben in Ausbildung, Studium
und Beruf vorzubereiten sind die
Ziele der Kooperationen.

KURS ist damit ein vielseiti-
ges Instrument für das Hand-
werk. Die regionalen Hand-
werksbetriebe sind Motor der
Wirtschaft. Ihre Ausbildungs-
quote ist konstant hoch und die
soziale Verantwortung wird
selbstverständlich übernommen.
Mit KURS kann das Handwerk
diesen Vorzug direkt in der
Schule unter Beweis stellen. Das
Interesse an einer handwerkli-
chen Ausbildung kann bei den
Jugendlichen vor Ort geweckt
werden. Vielleicht findet sich
hier  schon ein Talent. KURS ist
also eine Direktansprache – eine
Form der Akquisition für die
Fachkräfte von morgen.  

Wir suchen weitere KURS-
Betriebe. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei der Ausbil-
dungsabteilung. Wir unterstüt-
zen Sie gerne.
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52 Elektroniker bestanden im Sommer
2007 und Winter 2007/2008 ihre Gesellen-
prüfung. Die Prüflinge stammen aus regio-
nal unterschiedlichen Gebieten zwischen
Leichlingen und Kürten.

Zu den Gratulanten gehörten bei der
diesjährigen Lossprechungsfeier, die von der
BELKAW in Bergisch Gladbach  ausgerich-
tet wurde, Wolfgang Bosbach MdB, die 1.
stv. Bürgermeisterin der Stadt Leverkusen,
Frau Irmgard Goldmann und der 1. stv.
Bürgermeister aus Bergisch Gladbach, Herr
Karl Hubert Hagen, der Kreishandwerks-
meister Bert Emundts, Ehrenkreishand-
werksmeister Hans-Horst Keppel  sowie der
Obermeister der Elektroinnung Lothar
Neuhalfen sowie dessen Stellvertreter Anke
Meisner und Volker Keune.  

Eingeleitet und begleitet wurde die Ver-
anstaltung durch festliche Harfenklänge der
Musikerin Eva Marie Blumschein aus Köln. 

Ausbilder, Prüfungsausschussmitglieder
und  Lehrer reihten sich in diesen Kreis ein
und freuten sich mit den Prüflingen glei-
chermaßen über die positiven Prüfungs-
ergebnisse. Die theoretischen und prakti-
schen Prüfungsaufgaben wurden von den
o.g. Prüflingen gut bewältigt und das ist ein
sicheres Zeichen für die Leistungsfähigkeit

und die Leistungsbereitschaft des fachli-
chen Nachwuchses, auch wenn einige Prü-
fungsteilnehmer das Prüfungsziel nicht
erreichten, so der Vorsitzende des Berufs-
bildungsausschusses Dipl.-Wirt.Ing. Tho-
mas Braß. Die rasante technische Entwick-
lung und immer kürzere Innovationszeiten
lassen die Anforderungen im Bereich der
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52 neue Gesellen im Ausbildungsberuf Elektroniker (Fachrichtung Gebäudetechnik)

Lossprechungsfeier der
Elektroinnung Bergisches Land

Lossprechung der Innung für
Metalltechnik Bergisches Land

Obermeister Peter Dieter Eiberg und
sein Stellvertreter Helmut Klein begrüßten
mehr als 100 Gäste der Innung in der Mal-
teser Kommende, darunter Ehrenkreis-

handwerksmeister Hans-Horst Keppel und
Kreishandwerksmeister Bert Emundts, der
auch die Eröffnungsrede hielt. Bert
Emundts gab einen Ausblick in die nähere

Zukunft der Losgesprochenen und ermahn-
te die „Junggesellen“ zum lebenslangen
Lernen.

Danach überreichten Obermeister
Eiberg, sein Stellvertreter Klein und die
Prüfungsausschussmitglieder Karl Werner
Helmenstein und Bernd Schätzmüller die
Gesellenbriefe einschließlich Prüfungszeug-
nisse an 39 Prüflinge der Sommer-/Win-
terprüfung 2007/2008. Darunter konnten
fünf Prüflinge mit einer „guten“ Leistung
ausgezeichnet werden.



Elektrotechnik ständig steigen und deshalb
seien auch gute schulische Einstiegsleistun-
gen äußerst wichtig, um diesen Beruf zu
erlernen!

Thomas Braß freute sich ganz besonders
über den Besuch von Wolfgag Bosbach, der
in seiner kurzen Ansprache ausführte, wie
schnell sich das Wissen der Bevölkerung
verdoppele und der den jetzt geschafften
Berufsabschnitt der Absolventen sehr tref-
fend mit einem Marathonlauf verglich.
„Meine Herren,  Sie haben es für heute ge-
schafft – aber morgen geht es weiter...“!      

Die fünf Prüfungsbesten im Aus-
bildungsberuf der Elektroniker waren: 
» Tiziano Bardi – W. Thomas und H.H.

Gelbach, Wermelskirchen
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» Tobias Schnitzler – Landwehr GmbH,
Bergisch Gladbach

» Martin Held – Elektro Bremer, Marcus
Bremer, Leichlingen

» Goran Knezevic – Klaus Wiesenberg
Paul-Peter Caspers, Leverkusen

» Dennis Pankow – Friedl &
Richerzhagen, Bergisch Gladbach

Sie erhielten ein besonderes Aner-
kennungsgeschenk der Elektroinnung. 

Obermeister Lothar Neuhalfen gratu-
lierte allen Prüfungsteilnehmern, auch zu
ihrer richtigen Entscheidung, einen tech-
nischen Handwerksberuf zu erlernen.
Immerhin gibt es nur wenige Wirtschafts-
bereiche, die eine so  ausbaufähige Karriere-
leiter bereithalten wie das Handwerk.

Neben der Weiterbildung zum Meister
sei eine  fundierte Ausbildung zum Betriebs-
wirt möglich – und hierbei dürfe man die
Förderung durch das Meister-BAFöG nicht
vergessen – und wer will und ehrgeizig ge-
nug ist könne ein technisches oder betriebs-
wirtschaftliches Studium absolvieren. Neu-
halfen sagte, es komme wesentlich auf die
innere Einstellung eines jeden zu seinem
Beruf an. Eine positive Einstellung,  Team-
geist und Ehrgeiz seien gute Berater für den
weiteren Lebensweg.   

Obermeister Lothar Neuhalfen  dankte
Herrn Willibald Vossen – Geschäftsführer  der
BELKAW – besonders für die Ausrichtung
der Lossprechungsfeier und den damit ver-
bundenen Schulterschluss zwischen Ener-
gieversorger und Elektrohandwerk.

Lossprechungsfeierlichkeiten
der Kraftfahrzeuginnung

Am Freitag, dem 29. Februar 2008 fand
die erste Lossprechungsfeier der Kraftfahr-
zeuginnung Bergisches Land im Ratssaal
der Stadtverwaltung Gummersbach statt.
Hier wurden insgesamt 67 Prüflinge los-
gesprochen, davon 18 Prüflinge mit der
Note „gut“. 

Daraufhin folgte am 8. März 2008 im
Berufsbildungszentrum des Handwerks in
Burscheid die zweite Lossprechungsfeier der

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »



Die neue Innung für Metalltechnik Ber-
gisches Land überreichte im Rahmen der
Lossprechungsfeierlichkeit den Goldenen
Meisterbrief an den gebürtigen Polziner
Rudolf Tessmann. Obermeister Peter Die-
ter Eiberg und sein Stellvertreter Helmut
Klein übergaben die Auszeichnung zur Er-
öffnung der Lossprechung.

In der vorausgehenden Lobrede unter-
strich Helmut Klein das meisterliche Kön-
nen des Schmiedemeisters Tessmann, der
1960 nach Wiehl ins Oberbergische kam.
In der Anfangszeit arbeitete Rudolf Tess-
mann bei der BPW Bergische Achsen, um
sich dann schließlich in mehr als 20 Jahren
um die Aufträge seiner eigenen Kunden zu
kümmern. Rudolf Tessmanns Ehefrau Mar-
gret stand ihm bei der Buchführung zur
Seite. Der Sohn eines Stellmachermeisters
und Enkel eines Schmiedemeisters ent-
schied sich bewusst für seinen Beruf. Nach
acht Jahren Schule und noch in den letz-

ten Kriegsjahren absolvierte er zunächst die
Gesellenprüfung. Darauf folgte die Militär-
zeit und drei Jahre in der französischen Ge-
fangenschaft mit Arbeiten in einer Waggon-
fabrik. Im darauf folgenden Jahr 1949 lern-
te Rudolf Tessmann seine heutige Frau ken-
nen, heiratete sie schließlich 1953 und 1954

wurde Tochter Monika geboren. 1958 ab-
solvierte Rudolf Tessmann die Meisterprü-
fung in Lüneburg. 1970 gründete er das
kleine Unternehmen, das er im unteren Be-
reich des Wohn- und Geschäftshauses
betrieb. 1990 ging Rudolf Tessmann in den
wohlverdienten Ruhestand.
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Goldener Meisterbrief
für Rudolf Tessmann

Innung. 74 Prüflinge, davon 19 mit der
Note „gut“, wurden hier losgesprochen. 

Insgesamt hat die Kraftfahrzeuginnung
Bergisches Land damit 141 Jugendlichen
den Gesellenbrief überreichen können –
eine wahrlich herausragende Leistung. Herr
Obermeister Irlenbusch bedankte sich daher
in beiden Veranstaltungen ganz ausdrück-
lich bei den Ausbildungsbetrieben, ohne
die eine derartige Leistung niemals mög-
lich gewesen wäre. Hier würden die Betriebe
wieder eindeutig ihre Verantwortung für
die Ausbildung und die Jugendlichen in der
Region zeigen. Gleichzeitig forderte er aber

auch die Jugendlichen auf, ihr Lernen nun
nicht einzustellen. Die Zukunft sei eine

Herausforderung und man müsse bereit
sein, täglich neues zu lernen und sich auch
weiter fortzubilden. 

Herr stellv. Kreishandwerksmeister Rei-
mann führte in seiner Ansprache in Gum-
mersbach und der stellv. Kreishandwerks-
meister Tang in seiner Ansprache in Bur-
scheid jeweils aus, dass die Jugendlichen
ihre Ausbildung als Rüstzeug betrachten
sollten und ihren zukünftigen Lebensweg
nun selbst erfolgreich gestalten könnten. 

Unser Glückwunsch gilt daher allen
Prüflingen.



Ihr Ansprechpartner für Innungsfragen
Obermeister Udo Tang

Tel.: (0 21 74)45 47

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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75 JAHRE
» Klaus Steffens 15.3.2008

Leichlingen, Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke

» Hans-Peter Paffrath 1.4.2008
Leverkusen, Fleischerinnung

» Rainer Peckhaus 18.4.2008
Leverkusen, Tischlerinnung

50 JAHRE
» Erich Dahl – Inh. Stephan W. Dahl 15.4.2008

Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

Runde Geburtstage
» Heinz Hachenberg 26.5.2008 70 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Erich Dahl 22.1.2008
Köln, Maler- und Lackiererinnung

» Josef Höller 22.1.2008
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

» Karl Schmitz 22.1.2008
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

» Horst Bachmann 24.3.2008
Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

» Gerhard Jänen 27.3.2008
Waldbröl, Kraftfahrzeuginnung

Goldene Meisterbriefe

Betriebsjubiläen

Am 7. März 1958 legte
Gerhard Lambeck seine Prüfung
zum Kfz-Meister ab. Als Sohn des
Autohausgründers Helmut Lam-
beck lernte er schon sehr früh an
der Seite des Vaters zuzupacken.
Im Jahr 1962 machte er aus dem
Zweiradgeschäft ein Fahrzeug-
haus, das auch BMW verkauft und
führte den Betrieb mit Geschick
und neuen Ideen zum Erfolg.
Als Mitbegründer der Einkaufs-
gruppe Automobile gehört das

Fahrzeughaus Lam-
beck heute zu den in-
novativsten der Regi-
on. 2007 feierte das
Unternehmen sein 75-
jähriges Bestehen. Jetzt
verlieh die Kreishand-
werkerschaft Bergisches
Land Gerhard Lam-
beck den Goldenen

Meisterbrief für seine Verdienste
als Ausbilder.

Im Rahmen einer kleinen
Feier haben Herr Obermeister
Reiner Irlenbusch und der
Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft, Herr Heinz
Gerd Neu sowie der Kreishand-
werkermeister Bert Emundts
den Goldenen Meisterbrief
überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

» Hermann Jacobs 1.4.2008
Waldbröl, Elektroinnung

» Herbert Mücher 2.4.2008
Burscheid, Dachdeckerinnung

» Fritz Lünnemann 18.4.2008
Wermelskirchen, Baugewerksinnung

» Bernhard Klingberg 25.4.2008
Gummersbach, Elektroinnung

» Walter Krautwurst 30.4.2008
Leverkusen, Tischlerinnung

25 JAHRE
» Firma expert Guido Ackerschott 11.4.2008

Wipperfürth, Innung für Informationstechnik
» Wolfgang Gräf 13.4.2008

Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Autohaus Amelung GmbH 16.5.2008

Waldbröl, Kraftfahrzeuginnung

Goldener Meisterbrief
für Gerhard Lambeck

Der Friseur Daniel Gier-
mann, beschäftigt bei seiner
Mutter und Chefin im Salon
„Hairteam Weber“, hat mit sei-
nem Team die Weltmeisterschaft
in Chicago im Fach „Modische

Herrenfrisur lang“ gewonnen.
Es ist der erste Weltmeister-
schaftstitel für den 26jährigen,
berichtet seine Mutter Monika
Weber erfreut. Zu diesem Titel
gratulieren wir ganz herzlich!

Friseur-Weltmeister
Daniel Giermann

Neue Innungsmitglieder
» Stefan Burghoff

Hückeswagen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Hammoudah Freizeit AG

Overath, Kraftfahrzeuginnung
» Detlef Juhl

Overath, Kraftfahrzeuginnung
» Matthias Schrader

Odenthal, Kraftfahrzeuginnung
» Andreas Schwarz

Lindlar, Maler- und Lackiererinnung
» Uwe Steinheuser

Lindlar, Maler- und Lackiererinnung

Datenumstellung:
Falls Ihre Jubiläen,
Geburtstage, etc.
fehlen sollten,
setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!
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Am 5. März 1958 hat Herr
Heinz Paul, geb. 9.3.1929, die
Meisterprüfung im Fleischer-
handwerk vor dem Meisterprü-

fungsausschuss der Handwerks-
kammer zu Köln abgelegt.

Aus diesem Grund wurde
Herrn Paul durch die Herren Kreis-
handwerksmeister Bert Emundts,
Obermeister Dieter Himperich
und Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu der „Goldene Meis-
terbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

Die Baugewerksinnung Ber-
gisches Land verlieh am 29.2.2008
an Diplom Ingenieur Johannes
Ley den Goldenen Meisterbrief
der Handwerkskammer Tübin-
gen. Johannes Ley hatte bereits
1950 mit einer Zimmererlehre
begonnen, um 1957 die Meis-
terprüfung anzuschließen. Spä-
ter studierte Ley acht Semester,
machte sich später als Architekt
selbständig, führte aber auch die
elterliche Zimmerei. Mitte der
siebziger Jahre begann in Gum-
mersbach die Ära der „Ley-
Krane“, die heute weit über die
Region hinaus bekannt sind.
2007 stehen 150 Kräne und

Sondergeräte für fast jeden
Transport bereit. Johannes Ley,

Mit einem gelassenen „Ich bedanke mich
herzlich, aber das ist doch mein Job“ begann
Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu
seine Dankesrede, nachdem er durch den
Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises,
Herrn Rolf Menzel, im Rahmen einer Feier-
stunde das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgehändigt bekommen hatte. In-

sofern sieht Herr Hauptgeschäftsführer Neu
seine Auszeichnung als Ehrung der gesamten
Kreishandwerkerschaft. Für ihn ist eine
Sache ganz klar: Nur die gute Zusammen-
arbeit innerhalb des Handwerks macht eine
erfolgreiche Arbeit möglich.

Zu dieser besonderen Auszeichnung
gratulieren wir ganz herzlich.

Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu
erhält das Bundesverdienstkreuz

Goldener Meisterbrief
für Heinz Paul

Goldener Meisterbrief für
Dipl. Ing. Johannes Ley

der das Unternehmen inzwi-
schen in die fünfte Generation,
an Markus Ley übergeben hat,
war viele Jahre lang auch in der
Innung, im Landesverband und
im Prüfungswesen tätig. 

Die Verleihung fand in Berg-
neustadt durch den stv. Ober-
meister Helmut Korthaus (Bau-
gewerksinnung) und durch den
stv. Kreishandwerksmeister Ger-
hard Reimann (Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land) statt.
Die Laudatio hielt Gerhard Rei-
mann, der insbesondere auf die
erfolgreiche Fortsetzung des
Familienunternehmens durch
den „Goldmeister“ Johannes Ley

hinwies. „Er, der Zimmermanns-
meister und Dipl. Ing. Johannes
Ley hat in seiner Schaffenszeit
ein großes und solides Unter-
nehmen an den Sohn Markus
Ley übergeben können“, so
Gerhard Reimann. 

Der stv. Obermeister Helmut
Korthaus beglückwünschte sei-
nen Kollegen aus dem Bauge-
werbe ebenso herzlich. Mit
höchster Anerkennung lobte
Helmut Korthaus die Fertigkei-
ten des Zimmermanns Ley. Ins-
gesamt sei die Handwerkskunst
der Zimmermannsleute sehr
hoch zu schätzen, die in vergan-
genen Jahrhunderten mit Axt-
hieb die Balken für den Hausbau
herstellten.

Goldmeister Ley bedankte
sich bei den Kollegen für die ihm
entgegengebrachte Auszeich-
nung. Als Zimmermann habe er
häufig hochwertige Arbeiten mit
unzureichend bis schlechten Plä-
nen ausführen müssen. Vielleicht
war auch die mangelnde Genau-
igkeit der vielen Baupläne Anlass
für Johannes Ley, sein Studium
aufzunehmen, um später als
Architekt und Zimmermann in
Personalunion zu arbeiten.
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28.3.2008, 9.00 – 17.30 Uhr
Messtechnik-Seminar der Elektro-Innung mit
Messpraktikum – Erst- und Wiederholungsprüfungen
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

29.3.2008, 9.00 – 17.30 Uhr
Messtechnik-Seminar der Elektro-Innung mit
Messpraktikum – Erst- und Wiederholungsprüfungen
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

31.3.2008, 17.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 

3.4.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung 

9.4.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

9.4.2008, 8.00 – 13.00 Uhr
Sachkundelehrgang der Kraftfahrzeuginnung für Betrieb
und Wartung von Abscheideranlagen nach DIN EN 858
Berufsbildungszentrum Burscheid, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

10.4.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

17.4.2008, 20.00 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft Oberberg, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

19.6.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft Oberberg, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

26.8.2008, 16.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft Oberberg, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

26.8.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung im Haus
der ehemaligen Kreishandwerkerschaft Oberberg,
Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

12.11.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

Dellbrücker Straße 181 • 51465 Bergisch Gladbach
Tel. :  (0 22 02) 93 24 24 • Fax: (0 22 02) 3 15 97

www.brass-ent.de






